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Vorentwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Umwandlung 
von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für Bioenergie“ mit Datum 
vom 18.08.2022   
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Wandhöhe

TEIL A  P L A N Z EIC H E N  U N D  T E X T F E S T S E T Z U N G E N

I. B A U P L A N U N G S R E C H T LIC H E  F E S T S E T Z U N G E N  [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch den zeichnerisch dargestellten Geltungsbereich festge-
setzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 22 600 Quadratmeter. Rechtsgültigkeit haben ausschließlich 
die Festsetzungen innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 "Umwand-
lung von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für Bioenergie"

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  [§ 9 Abs. 7 BauGB]

1. ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO]

2. BAUWEISE  [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[2.1] Die Bauweise wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 Abs. 4 BauNVO als abweichende Bauweise (a) 
festgesetzt. In der abweichenden Bauweise gelten die Vorschriften der offenen Bauweise nach § 22 Abs. 2 BauNVO 
mit der Ausnahme, dass die dort beschriebene Länge der Hausformen um 25 Meter überschritten werden darf. 

Baugrenze [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB][3.2]

überbaubare Grundstücksfläche

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO]

[3.1] D ie überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen nach § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. 

[3.3] W enn die Belange des öffentlichen Verkehrs nicht beeinträchtigt werden, können Garagen oder sonstige Nebenanla-
gen auch ausnahmsweise auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen werden.

[1.1] D ie für die Bebauung vorgesehenen Flächen werden nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung (Baugebiete) 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 Abs. 2 BauNVO als "Sonstiges Sondergebiet [SO]" festgesetzt.

Sonstige Sondergebiete [SO] [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO]
SO

[1.2]

[1.3] Gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO wird für das sonstige Sondergebiet die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung bestimmt. 
Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen sind zum Zweck der „Nutzung erneuerbarer Energien“ zu entwickeln. 

[1.6.2] D ie Firsthöhe (F H) beschreibt den Abstand zwischen der unteren Bezugshöhe und de m höchsten Punkt der bau-
lichen Anlagen (untergeordnete Dachaufbauten ausgeschlossen).

[1.6] Bei Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen werden die erforderlichen Bezugspunkte wie folgt bestimmt:

[1.6.3] D ie W andhöhe (W H) beschreibt den Abstand zwischen der unteren Bezugshöhe bis zu m oberen Schnittpunkt der 
Außenwand mit der Oberkante (OK) der Dachhaut (vertikale Wandfläche).

7. BIN D U N G E N FÜ R D A S A N PFLA N ZE N V O N B Ä U M E N, STR Ä U C H E R N U N D S O N STIG E N B E-
PFLANZUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB]

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen  [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB], hier: Pflanzung von Linden

[7.1]

II. B A U O R D N U N G S R E C H T LIC H E  F E S T S E T Z U N G E N  [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

1. ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN  [§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 HBO]

[1.1] Farbgestaltung: Die Farbgebung der Bioenenergieanlage und der Nebengebäude ist in gedeckten Farbtönen wie grau 
oder grün zu halten.

2. A U S STA TTU N G  U N D G E STA LTU N G  D E R STELLPLÄ TZE FÜ R K R A FTFA H R ZE U G E [§ 9 Abs. 1 Nr. 
4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 4 HBO]

[2.1] Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind nur Stellflächen für PKW zulässig, die dem unmittelbaren Be-
trieb und Wartung der Anlage zugeordnet sind. Geschlossene Garagen sind nicht zulässig. Ausnahmsweise ist eine Un-
terstellhalle für einen Radlader zulässig.

III. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB]

DENKMALSCHUTZ
Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-
stände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 HDSchG unverzüglich dem 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Funde und Fund-
stellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung darüber zu schüt-
zen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

ALTASTEN
Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Berei-
chen zu unterbrechen und das Regierungspräsidium Kassel zwecks Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzu-
schalten.

KAMPFMITTEL
Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen 
sofort zu unterbrechen und der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich zwecks Festlegung der weite-
ren Vorgehensweise einzuschalten.

TEIL B  P L A N Z EIC H N U N G  - V O R D E R Ä N D E R U N G

TEIL B  P L A N Z EIC H N U N G  - N A C H D E R Ä N D E R U N G Ü B E R S I C H T S P L A N  o . M .
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IV. AUFSTELLUNGS- UND GENEHMIGUNGSVERMERK
Aufgestellt nach dem Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der Planzeichenver-
ordnung (PlanZV) sowie § 91 der Hessischen Bauordnung (HBO) jeweils in der zum Zeitpunkt der Offenlegung gültigen Fassung 
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9. SONSTIGE PLANZEICHEN
[9.1] Flurstück mit Flurstücksnummer und Flurstücksgrenzen

(Flurstück mit Zuordnungslinie und Flurstücksgrenzen)

Gebäude (für Wohnnutzung, Wirtschaft oder Gewerbe) mit Hausnummer

Bemaßung in Meter10

6

101/23

103/24

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nut-
zung innerhalb eines Baugebiets (§ 1 Abs. 4 BauNVO / § 16 Abs. 5 BauNVO)

[9.2]

[9.3]

[9.4] MAGISTRAT
 DER STADT DIEMELSTADT

R H O DEN,....................................

 .........................................
Unterschrift (Fachbereich 3.1 - Bauen,

Umwelt und Denkmalschutz)

GEMARKUNG HELMIGHAUSEN
FLUR 008
MASSSTAB 1:1.000

PLANUNG: 15. 08. 2022

ÄNDERUNG
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO BIOLINE

LIC HTENFELS,....................................

 .........................................
Unterschrift (Bioline).

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl ---

Firsthöhe

Räumlicher Änderungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 "Umwandlung 
von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für Bioenergie" 

[1.4] Für das Sonstige Sondergebiet I [SO I] wird die Art und das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:
[1.4.1] A llgemein zulässig sind Lagerflächen zur Lagerung von Biomasse inkl. Einfassungsmauern bis zu einer Wandhöhe von 

4,50 M eter, bauliche Anlagen und Nebenanlagen zur N utzung, Speicherung und U m wandlung solarer Strahlungs-
energie bis zu einer Firsthöhe von 4,50 Meter, Havariewälle bis 5,0 Meter Höhe sowie dem Nutzungszweck dienende 
Einrichtungen und untergeordnete Nebenanlagen.

[1.4.2] Der zulässige überbaubare Flächenanteil eines Baugrundstückes (GRZ) beträgt 0,8. 

[1.5] Für das Sonstige Sondergebiet II [SO II] wird die Art und das Maß der baulichen Nutzung wie folgt bestimmt:
[1.5.1] A llgemein zulässig sind bauliche Anlagen und Nebenanlagen zur Nutzung, Speicherung und Umwandlung von Biomas-

se und Solarenergie in universell verwendbare Energieformen, bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die der landwirt-
schaftlichen Erzeugung im Sinne des § 201 BauGB dienen, Havariewälle bis 5,0 Meter Höhe sowie dem Nutzungszweck 
dienende Einrichtungen und untergeordnete Nebenanlagen.

[1.5.2] Der zulässige überbaubare Flächenanteil eines Baugrundstückes (GRZ) beträgt 0,8. Bei der Berechnung des Maßes der 
baulichen Nutzung, sind die auf den privaten Grundstücksflächen festgesetzten Flächen mit Pflanzbindung einzubeziehen. 

[1.5.3] D ie zulässige Wandhöhe (W H) baulicher Anlagen beträgt 6,50 Meter, die zulässige Firsthöhe (FH) 15,00 Meter. 

[1.6.1] Untere Bezugshöhe ist die bei Bauantragsstellung vorhandene natürliche Geländeoberfläche an der Talseite des Ge-
bäudes.

6. FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

[6.1] Das Abschneiden, auf den Stock setzen oder die Beseitigung von Bäumen, Hecken, lebenden Zäune, Gebüschen und 
anderen Gehölzen in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September ist nicht zulässig. Zulässig sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

[6.2] A ls Leuchtmittel bei der Außenbeleuchtung sind bernsteinfarbene bis warm-weiße Leuchtmittel mit einem niedrigen Strah-
lungsanteil im kurzwelligen Bereich, also einer Wellenlänge größer als 400 Nanometer zu verwenden. Bernsteinfarbene 
bzw. warm-weiße Leuchtmittel bedeuten, dass der Strahlungsanteil zwischen 1.700 und 3.000 Kelvin liegt. 

B - Bewirtschaftungsregelungen

Etablierung einer 1 bis 2-schürigen Mahd unter Düngeverzicht (Gülle, mineralischer Dünger, Mist etc.). 
Erster Mahdtermin ab dem 24. Juni eines jeden Jahres, zweiter Mahdtermin je nach Aufwuchs 6 – 8 
Wochen später. Alternativ zur 2. Mahd kann auch eine Nachbeweidung stattfinden. Das Schnittgut ist 
von der Fläche zu räumen und einer ordnungsgemäßen Nutzung zuzuführen.   

5. GRÜNFLÄCHEN  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

private Grünflächen  [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB][5.1]

4. VERKEHRSFLÄCHEN  /-ANLAGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB]

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB][4.1]

z.B. Einfahrtbereich [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB][4.2]

S träucher:
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Corylus avellana (Hasel)
Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)
Ligustrum vulgare (Liguster)
Prunus spinosa (Schlehe)
Rosa arvensis (Feld-Rose)
Rubus ideaus (Himbeere)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)

K leinkronige Bäume:
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Prunus avium (Vogelkirsche)
Salix caprea (Sal-Weide)
Sorbus aucuparia (Eberesche)
Standortgerechte Obstbäume
in diversen Sorten

G roßkronige Bäume:
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudo-platanus (Berg-Ahorn)
Betula pendula (Hängebirke)
Carpinus betulus (Hainbuche)
Fraxinus excelsior (Esche)
Quercus petraea (Trauben-Eiche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)
Tilia cordata (Winter-Linde)
Ulmus caprinifolia (Feld-Ulme;
resistente Arten)

UMGANG MIT W ASSERGEFÄHRDENDEN STOFFEN
Beim Bau von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Einhaltung der VAwS (Verordnung über 
Anlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe) zu beachten. Für den Fall einer Ha-
varie ist die Anlage mit einer Umwallung zu versehen. 

GRENZABSTÄNDE
Auf die erforderlichen Grenzabstände für Bepflanzungen und Erdaufschüttungen gem. Hess NRG wird hingewiesen.

[6.5] Pflanzenauswahlliste:   

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS [§ 2 BauGB]         

Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der die Änderung des Bebauungsplanes mit 
Begründung nach § 10 (4) BauGB eingesehen werden kann, ist  am  12. 11. 2020  ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung der Bebauungsplan Nr. 34  "Umwandlung 
von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für Bioenergie" wirksam geworden.

9. INKRAFTSETZUNG

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

7. SATZUNGSBESCHLUSS:     (§ 10 BauGB)    

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.11.2020 die vorgebrachten Stel-
lungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft 
und die Änderung des Bebauungsplanes gem. § 10 BauGB  als Satzung beschlossen. Das Er-
gebnis der Abwägung wurde mitgeteilt.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 05. 09. 2013 zum Scopin-Termin am 24. 09. 2013 eingeladen worden.

4. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (§ 4 Abs. 1 BauGB):

Beschluss vom:             20. 06. 2013
Öffentlich bekannt gemacht:     18. / 19. 10. 2013

Öffentlich bekannt gemacht:       18. / 19. 10. 2013 
Die öffentliche Auslage wurde vom 28. 10. 2013 bis einschl. 08. 11. 2013 durchgeführt.

2. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 1 BauGB)

Öffentlich bekannt gemacht:               08. 09. 2020
Die öffentliche Auslage wurde vom 16. 09. 2020 bis einschl. 16. 10. 2020 durchgeführt.

3. BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind 
mit Schreiben vom 10. 09. 2020 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

5. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (§ 4 Abs. 2 BauGB):

8. AUSFERTIGUNGSVERMERK
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 

...................................................................................................
(Unterschrift)
Elmar Schröder, Bürgermeister

(Ort, Datum, Siegelabdruck)

Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Lanfschaft  
[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

[6.3]

B
1

[6.4]

B
2 Mahd in einem zwei bis fünfjährigen Rhythmus zur Verhinderung einer Verbuschung. Die Mahd hat 

zwischen Mitte September und Februar zu erfolgen, das Mahdgut ist abzutransportieren. Bei der Mahd 
ist ein Teil der Fläche (ca. 30 Prozent) auszusparen, u m Rückzugsorte für die Fauna zu erhalten. 

[6.5]

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen  [§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB], hier: Erhalt bzw. Neuanlage eines bepflanzten Erdwalls, die 
Bepflanzung hat mit standortgerechten Pflanzen (s. nicht abschließende Liste unter 6.5 zu 
geschehen).

[7.2]
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Begründung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Umwandlung 
von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für Bioenergie“ mit Datum 
vom 18.08.2022 inkl. Umweltbericht  
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BEGRÜNDUNG [GEM. § 2A BAUGB]  

zur 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Umwandlung von Flächen 
für die Landwirtschaft in Flächen für die Bioenergie“  

Stadt Diemelstadt 

 

Erweiterung der Sondergebietsflächen zur Sicherung des Betriebs der Bioenergieanlage 
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Begründung zum Vorentwurf  

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB // Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m § 2 Abs. 2 BauGB // Frühzeitige Beteiligung 
der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 





iii 

KURZFASSUNG  

Gegenstand dieses Bauleitplans ist die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 „Umwand-
lung von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für die Bioenergie“ der Stadt Diemelstadt 
aus dem Jahr 2010. Nach Inkrafttreten des bestehenden Bebauungsplans ist auf der Fläche 
eine private Bioenergieanlage entstanden. Aktuell sind Teile der Anlage nicht mit dem gülti-
gen Bebauungsplan vereinbar. Daher wird eine Änderung des Bebauungsplans angestrengt, 
um den Betrieb der Anlage langfristig zu sichern. 

Inhalt des Plans ist die geringfügige Erweiterung der bestehenden Sonderbaufläche „Bio-
energie“ in südliche Richtung, zudem wird die Aufteilung zwischen Lagerflächen und Be-
triebsflächen verändert. Des Weiteren wird auf der Betriebsfläche der Bioenergieanlage auch 
die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen) 
festgesetzt. Das Ziel ist dabei, die private Initiative zum Betrieb der bestehenden Anlage zu 
unterstützen und durch die erweiterte Zulässigkeit eine optimierte Nutzung der Fläche 
herbeizuführen. Durch die Förderung erneuerbarer Energie soll das politisch übergeordnete 
und dem öffentlichen Interesse dienende Ziel des Klima- und Umweltschutzes unterstützt 
werden. 
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VORBEMERKUNGEN  

Den Kommunen muss gemäß Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz das Recht gewährleistet sein, 
alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verant-
wortung zu regeln. Dieser Selbstverwaltungshoheit der Kommune unterliegt auch die Auf-
stellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne) gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Sicherung der baulichen und sonstigen 
Nutzungen auf den Grundstücken einer Kommune nach Maßgabe des Baugesetzbuches, der 
Baunutzungsverordnung sowie der Landesgesetze.  

Das Verfahren zur Aufstellung eines Bauleitplanes wird gemäß Baugesetzbuch in zwei Ver-
fahrensschritten durchgeführt. Zunächst ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Parallel dazu sind die Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, zu unterrichten und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufzufordern. Auf Grundlage der eingegangenen 
privaten und öffentlichen Belange ist eine Abwägung durchzuführen. Bei der Abwägung sind 
die privaten und öffentlichen Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwä-
gen. Der Planinhalt ist anzupassen. Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezo-
genen Stellungnahmen für die Dauer einer gesetzlich bestimmten Frist auszulegen. Hier-
durch wird die Öffentlichkeit erneut beteiligt. Zeitgleich holt die Stadt die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, ein. Der Entwurf des Bauleitplans wird mit den Nachbarge-
meinden abgestimmt. Nach erneuter Abwägung der privaten und öffentlichen Belange un-
tereinander ist der Flächennutzungsplan zur Genehmigung beim Regierungspräsidium Kassel 
einzureichen und der Bebauungsplan als Satzung zu beschließen. Dem Bauleitplan ist eine 
Begründung mit den Angaben nach § 2a BauGB sowie eine zusammenfassende Erklärung 
beizufügen.  

Die konkreten Verfahrensschritte sind auf der Planzeichnung in der Verfahrensleiste darge-
stellt. Der Stand des Verfahrens ist dort abzulesen. Die Aufstellung des Bauleitplanes erfolgt 
im Wesentlichen auf Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), der Planzeichenverordnung (PlanZV), der Bauordnung des Landes Hessen (HBO) 
und der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in ihrer aktuellen Fassung. 
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1 Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

1.1 Planungsanlass und Planerfordernis  
Der Bebauungsplan Nr. 34 „Umwandlung von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für 
die Bioenergie“ der Stadt Diemelstadt trat im Jahr 2010 in Kraft. Der Plan wurde zu dem 
Zweck aufgestellt, die private Initiative zur Errichtung einer Bioenergieanlage zu unterstüt-
zen, indem ein geeigneter Standort zur Errichtung der Anlage bestimmt wird. Gleichzeitig 
wurde eine mit privaten wie öffentlichen Interessen, speziell im Bereich des Umweltschutzes, 
verträgliche Lösung erarbeitet. 

Nach Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine entsprechende Anlage durch einen priva-
ten Investor errichtet und in Betrieb genommen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass 
bestimme Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme, 
nicht berücksichtigt werden konnten. Um den Betrieb weiter aufrecht erhalten zu können 
und die öffentliche Ordnung zu wahren, ist nun der Bebauungsplan in einem Änderungsver-
fahren anzupassen. Zusätzlich soll planungsrechtlich die Nutzung solarer Strahlungsenergien 
eröffnet werden. Damit soll insgesamt dem überragenden öffentlichen Interesse zur Förde-
rung regenerativer Energieerzeugung Rechnung getragen werden. 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung befindet sich in der Gemarkung Helmighausen, 
Flur 8 und umfasst die Flurstücke 46 und 47 in Gänze sowie Anteile der Flurstücke 41/6, 48 
und 78/21. Gegenüber dem bestehenden Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 34 wird 
eine Erweiterung in südliche Richtung bewirkt. Der nördlichste Teil des bestehenden Bebau-
ungsplans wird nicht geändert. 

Das Plangebiet befindet sich östlich der Ortslage Helmighausen unmittelbar südlich der 
Kreisstraße 48. Nach Süden wird der Geltungsbereich durch das Fließgewässer „Krummbicke“ 
begrenzt, im Osten grenzt ein Feldweg an, im Westen landwirtschaftliche Nutzfläche. 

1.3 Alternative Standortüberprüfung 
Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt zur Sicherung des Betriebs der bereits bestehen-
den Anlage, aufgrund dessen können alternative Standorte zur Umsetzung dieser Planung 
nicht ebenwürdig in Betracht gezogen werden, da dies eine Verlagerung der gesamten 
Anlage bedeuten würde. Die Abwägung zur originären Beplanung des Standortes ist im 
Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 erfolgt. 
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Abbildung 1: Geltungsbereiche des bestehenden Bebauungsplans Nr. 34 und der 1. Änderung 

 

 

 

 

  

  Geltungsbereich B-Plan Nr. 34 Geltungsbereich 1. Änderung 
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2 Ausgangssituation 
Für die Umsetzung der Planungsziele ist eine detaillierte Darstellung der Inhalte der Be-
standsaufnahme in der Begründung erforderlich. Neben den in diesem Kapitel beschriebe-
nen Rahmenbedingungen wird die vorhandene Ausgangsituation zusätzlich in Kapitel 2 des 
nach § 2 Abs. 4 BauGB beigefügten Umweltberichts ausführlich beschrieben. Die verfahrens-
gegenständlichen Flächen befinden sich in privatem Eigentum.  

2.1 Darstellung in übergeordneten Planungen 

2.1.1 Regionalplan Nordhessen 2009 

Der Regionalplan legt im Bereich der verfahrensgegenständlichen Fläche ein Vorranggebiet 
Landwirtschaft fest.  

In Vorranggebieten sind bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgese-
hen, was andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließt, 
soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Vor-
ranggebiete sind Ziele der Raumordnung und lösen nach § 1 Abs. 4 des Baugesetzbuches 
(BauGB) für die gemeindliche Bauleitplanung eine Anpassungspflicht aus. 1 

Bei der bestehenden und geplanten Nutzung handelt es sich um eine landwirtschaftliche 
Betriebsstätte, wenngleich keine unmittelbare Bodennutzung stattfindet. Die Flächenerwei-
terung des Bebauungsplans führt ob ihrer Geringfügigkeit nicht zu einem Zielkonflikt mit 
der Regionalplanung. 

Im Teilregionalplan Energie Nordhessen 2017 ist das Kapitel 5.2 Energie des Regionalplans 
2009 neu gefasst worden. Neben der Windenergie sind dabei explizit die Bioenergie und die 
Solarenergie als zu fördernde Methoden der Energieerzeugung aufgeführt. Gleichzeitig wird 
auf die sorgfältige und verträgliche Auswahl von Standorten für Anlagen hingewiesen (vgl. S. 
35ff). 

2.1.2 Flächennutzungsplan der Stadt Diemelstadt 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 wurde im Jahr 2010 die 10. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Diemelstadt durchgeführt. Seitdem ist die Fläche im 
Flächennutzungsplan als Sonderbaufläche „Bioenergie“ ausgewiesen. Die nun gegenständ-
liche Änderung des Bebauungsplans Nr. 34 verfolgt weiterhin eine entsprechende Flächen-
nutzung und kann daher gem. § 8 Abs. 2 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
angesehen werden. 

 
1 Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen.  
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Abbildung 2: Darstellung der betreffenden Fläche im Flächennutzungsplan  

2.2 Rahmenbedingungen 

2.2.1 Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht 

Schutzgebiete entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz und des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz werden durch die geplante Änderung des 
Bebauungsplanes nicht beeinträchtigt. FFH- Gebiete und Vogelschutzgebiete gem. Europäi-
scher Vogelschutzrichtlinie sind kein Bestandteil des räumlichen Geltungsbereichs. 
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2.2.2 Schutzgebiete nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

Im räumlichen Geltungsbereich sind keine Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiete be-
troffen. Der Geltungsbereich grenzt südlich an die Parzelle des Fließgewässers ‚Krummbicke‘ 
Gewässerkennziffer (4434552) an. Gemäß § 23 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) 10 und 
§ 38 des Wasserhaushaltsgesetzes sind die Gewässerrandstreifen von einer Bebauung freizu-
halten.  

2.2.3 Bodenschutzrelevante Aspekte  

In den räumlichen Geltungsbereichen des Bauleitplans sind keine Altlasten zu erwarten. 
Durch die Planung wird der im geltenden Bebauungsplan bereits überplante Bereich gering-
fügig erweitert. Die zusätzlich in Anspruch genommene Fläche wird derzeit als Acker genutzt 
und weist eine mittlere bodenfunktionale Bewertung auf. 

2.2.4 Denkmalschutzrechtliche Aspekte 

Innerhalb der räumlichen Geltungsbereiche befinden sich keine geschützten Natur-, Bau- 
oder Bodendenkmäler. 
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3 Planungskonzept 

3.1 Ziele und Zwecke der Planung 

3.1.1 Ziel der Planung 

Die Stadt Diemelstadt beabsichtigt mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 die 
planungsrechtliche Ordnung und Absicherung der auf den Flächen betriebenen Bioenergie-
anlage. Die Planung unterstützt die private Initiative zum weiteren Betrieb der Anlage und 
beabsichtigt, diesen in Abwägung mit dem öffentlichen Interesse zu ermöglichen. 

Zusätzlich soll mit der Änderung die Möglichkeit geschaffen werden, die Bauflächen im 
Geltungsbereich auch zur Nutzung solarer Strahlungsenergie zu qualifizieren. Die Stadt 
Diemelstadt verfolgt dabei das politisch übergeordnete Ziel, die Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen im Sinne des Klimaschutzes weiter auszubauen. 

3.1.2 Zweck der Planung 

Durch die Änderung des Bauleitplans soll die städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
gesichert und durch rechtsverbindliche Festsetzungen gewährleistet werden. Daher ist es die 
Aufgabe der Planung die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Kommune 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) planungsrechtlich zu sichern. Durch die Ände-
rung des Bauleitplans soll eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung ge-
währleistet werden. Gleichzeitig soll die Planung dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

3.2 Planinhalt 

3.2.1 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Sondergebiets bleibt mit der Änderung des Bebauungsplans bestehen. 
Die Fläche wird über den östlich angrenzenden Wirtschaftsweg erschlossen. Dieser mündet 
in unmittelbarer Nähe des Plangebiets in die nördlich verlaufende Kreisstraße 84. Über die 
Kreisstraße ist wiederum die weitere Verkehrsanbindung gegeben. 

Der an die Kreisstraße angrenzende Bereich ist nicht Teil der Bebauungsplanänderung, hier 
behält der bestehende Bebauungsplan seine Gültigkeit. Durch die Änderung des Bebau-
ungsplans wird kein erhöhter Verkehrsbedarf für die beplante Fläche hervorgerufen. 
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3.2.2 Technische Erschließung 

Durch die Änderung des Bebauungsplanes ergeben sich für die technische Erschließung der 
Sonderbaufläche keine Veränderungen. 

3.3 Begründung der Planungsrechtlichen Festsetzungen 
In den folgenden Ausführungen werden nur jene Festsetzungen begründet, die vom beste-
henden Bebauungsplan Nr. 34 abweichen. Für alle unverändert übernommenen Festsetzun-
gen wird auf die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 34 verwiesen. 

3.3.1 Sondergebiet ‚Nutzung erneuerbarer Energien‘ und überbaubare 
Grundstücksflächen 

Zur planungsrechtlichen Absicherung der bestehenden Bioenergieanlage werden der Gel-
tungsbereich und das Sondergebiet ‚Nutzung erneuerbarer Energien‘ (Teilgebiet II) in südli-
che Richtung erweitert. In der erweiterten Fläche wird in geringfügigem Maße zusätzlich 
überbaubare Grundstücksfläche ausgewiesen, damit sollen die bestehenden Bauten baupla-
nungsrechtlich gesichert werden. Im Bestand überschreiten die Gebäude die im geltenden 
Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen geringfügig, durch die Bebauungsplanänderung 
soll dieser Missstand beseitigt werden. Die übrige nach Süden ausgeweitete Baugebietsflä-
che ist hingegen nicht für die Bebauung vorgesehen, hier soll der bereits vorhandene Erd-
wall, der dem Havarieschutz der Anlage dient in seinem Bestand gesichert werden, dieser 
liegt in wesentlichen Teilen außerhalb der bislang ausgewiesenen Baugebietsflächen. Die 
abgestufte Abgrenzung zwischen überbaubarer Fläche und Fläche mit Bindung für die vor-
handene Aufschüttung mit Bepflanzung folgt dem vorhandenen Böschungsfuß. Zusätzlich 
erfolgt eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche nach Osten auf Flächen, die 
im bestehenden Plan als nicht überbaubare Sondergebietsflächen festgesetzt sind. Damit 
soll dort der Bestand an betrieblichen Nebengebäuden für die Bioenergieanlage gesichert 
werden. Die Flächenaufteilung in zwei getrennte Bereiche für Lagerflächen (SOI) und Anla-
genflächen (SOII) bleibt bestehen, wird allerdings in der Aufteilung verändert, die Fläche SOII 

wird vergrößert und nimmt auch den westlichen Teil der Baufläche ein. Diese Änderung 
erfolgt, um in einem größeren Bereich für die Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
notwendige Gebäude und Nebenanlagen aufstellen zu können.  

Durch die Erweiterung der Bauflächen wird die umschließend festgesetzte Grünfläche, die 
zugleich eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Land-
schaft darstellt im südlichen Bereich verschoben. Gleiches gilt für die auf diesem Streifen 
festgesetzt zu pflanzenden Bäume. 
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3.3.2 Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

In Ergänzung zu den bereits zulässigen Arten der baulichen Nutzung, wird durch die Ände-
rung des Bebauungsplans im Baufenster SOII die Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaikanlagen) ermöglicht. Durch die Zulässigkeit wird die Mög-
lichkeit geschaffen, solche Flächen des Sonderbaugebiets, die nicht für die Betriebsabläufe 
der Bioenergieanlage in Anspruch genommen werden einer weiteren Bodennutzung zuzu-
führen und zu verhindern, dass Restflächen ungenutzt brach liegen. Die zusätzlich zulässigen 
Anlagen lassen sich wie Bioenergieanlagen auch dem Bereich der erneuerbaren Energien 
zurechnen, wodurch ein sachlicher Zusammenhang mit der bestehenden Anlage hergestellt 
werden kann. 

3.3.3 Grünflächen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird in der 1. Änderung nach Süden erweitert um 
Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft. Die 
Ausweisung der Flächen findet statt zwischen der bestehenden Bioenergieanlage mit Hava-
riewall und dem Bachlauf der „Krummbicke“. Die Ausweisung geschieht zu dem Zweck, die 
durch die Änderung des Bebauungsplans hervorgerufenen Auswirkungen auf Umwelt, Natur 
und Landschaft zu kompensieren. Die Ausweisung an dieser Stelle bietet sich an, da hier 
insbesondere der Gewässerrandstreifen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes unter beson-
deren Schutz gestellt werden kann. Der 10 m breite Randstreifen ist als solcher separat im 
Plan ausgewiesen, die festgesetzten Maßnahmen zur Pflege des Bereiches weichen hier 
nochmals von jenen der nördlich angrenzenden Fläche ab und dienen explizit den in § 38 
des Wasserhaushaltsgesetzes im Verbund mit § 23 des Hessischen Wassergesetztes festge-
haltenen Regelungen. 
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4 Auswirkungen der Planung 

4.1 Soziale Auswirkungen 
Durch die Änderung des Bebauungsplans sind keine sozialen Auswirkungen zu erwarten. 

4.2 Stadtplanerische Auswirkungen 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist stadtplanerisch von untergeordneter Bedeutung. Der 
Anlagenstandort ist bereits etabliert und liegt außerhalb der geschlossenen Ortslage. Die 
Erweiterung und optimierte Nutzung der Fläche fußt auf der ursprünglichen planerischen 
Entscheidung für den Standort. 

4.3 Infrastrukturelle Auswirkungen  

4.3.1 Technische Infrastruktur 

Die technische Infrastruktur der Bioenergieanlage ist vorhanden, auch die zusätzlich ermög-
lichten Anlagen zu Nutzung solarer Strahlungsenergien können auf die vorhandene Infra-
struktur zurückgreifen. Die Errichtung neuer Erschließungsanlagen ist nicht geplant. 

4.3.2 Verkehrliche Infrastruktur 

Die verkehrliche Infrastruktur und Anbindung bleibt unverändert, es ist keine Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens zu erwarten mit Ausnahme des temporären baubedingten Verkehrs bei 
der Errichtung weiterer baulicher Anlagen. 
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5 Sonstige Inhalte 

5.1 Rechtliche Grundlagen 
Die rechtlichen Grundlagen des Bauleitplans sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entneh-
men. Die Tabelle ist nicht abschließend. 

Tabelle 1 – Rechtliche Grundlagen 

Baugesetzbuch 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 
(BGBl. I S. 1353) 

 
Aufgaben und Grundsätze der Bauleitplanung, Sicherung 
der Bauleitplanung, ergänzende Vorschriften zum 
Umweltschutz / Umweltprüfung, Förderung des Klima-
schutzes in Kommunen 

Baunutzungsverordnung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. S. 1802) 

 
Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubare 
Grundstücksflächen…  

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung  
vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554),  
zuletzt geändert durch Artikel 126 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)  

 
Untersuchung und Bewertung von Verdachtsflächen, 
Analytik, Gefahrenabwehr, Vorsorge… 
 

Bundes-Bodenschutzgesetz  
vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502),  
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. 
Februar 2021 (BGBl. I S. 502) 

 
Schutz natürlicher Bodenfunktionen… 

Bundes-Immissionsschutzgesetz  
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1362)  

 
Genehmigungsbedürftige Anlagen, Ermittlung von 
Emissionen und Immissionen, Luftreinhalteplanung, 
Lärmminderungsplanung… 

Bundesnaturschutzgesetz  
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1362) 

 
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
allgemeiner Schutz von Natur und der Landschaft, 
Landschaftsplanung, Schutzgebiete, Artenschutz… 

Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG  
vom 20.12.2010 
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)  

 
Organisation und Verwaltung des Naturschutzes, Natur-
schutzdatenhaltung, Eingriffsregelung, gesetzlicher 
Biotopschutz, Natura 2000… 

Hessisches Gesetz zur Ausführung des Altlasten- und 
Bodengesetzes und zur Altlastensanierung  
vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 652) 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. 
September 2021 (GVBl. I S. 602) 
 

 
 
Verfahrensvorschriften, Zuständigkeiten, Bodeninforma-
tionssystem, Altflächendatei... 

Hessisches Waldgesetz  
vom 27. Juni 2013 (GVBl., 2013, 458) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Februar 2022 
(GVBl. S. 126)  

 
Waldschutz, Waldrodung, Waldneuanlage, Schutz-
/Bannwald... 

Hessisches Wassergesetz (HWG)  
vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548) 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
30. September 2021 (GVBl. S. 602) 

Gewässereinteilung, Gewässereigentum, Gewässerverän-
derung, Bewirtschaftung… 

Landesentwicklungsplan Hessen 
vom 11. September 2018 (GVBl. S. 398, 551) 

 
Siedlungsentwicklung / Strukturräumen / Zentrenkon-
zepten, Trassen für Verkehrsinfrastruktur, Freiraumstruk-
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tur, Landnutzung, Schutz natürlicher Ressourcen, Prog-
nosen… 

Raumordnungsgesetz 
vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetztes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1353) 

 
übergeordneten Leitvorstellungen und Aufgaben von 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen… 

Regionalplan Nordhessen 2009 mit Teilregionalplan 
Energie 2017 
 

 
Grundzentren, Siedlungsstruktur, Trassen für Verkehrsin-
frastruktur, Gebiete für Naturschutz- und Landschafts-
pflege, für landwirtschaftliche Bodennutzung, Rohstoffe, 
Denkmäler… 

Wasserhaushaltsgesetz  
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2022 (BGBl. I S. 1237)  

 
Oberirdische Gewässer, Grundwasser, Bewirtschaftung 
von Gewässern, Gewässerrandstreifen, Gewässerunter-
haltung, Wasserversorgung, Schutzgebiete, Abwasserbe-
seitigung… 

 

 

Literaturverzeichnis 
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KURZFASSUNG 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Umwandlung von Flächen für die Landwirt-
schaft in Flächen für die Bioenergie“ beabsichtigt die Stadt Diemelstadt die Anpassung eines 
bestehenden Bebauungsplans zur Sicherung und Weiterentwicklung einer Anlage zur Nutzung 
erneuerbarer Energie, in der Änderung soll ein vorhandenes Sonderbaugebiet (SO) dafür ge-
ringfügig erweitert werden. 

Basierend auf der aktuellen Rechtslage ist im Zuge der Bauleitplanung eine Umweltprüfung 
im Sinne des § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) bei Bauleitplänen, die im Regelverfahren auf-
zustellen sind, durchzuführen. Aufgabe der Umweltprüfung ist es, die zu erwartenden Um-
weltauswirkungen des Vorhabens darzustellen.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung für die Aufstellung bzw. Änderung des Bauleitplans werden 
in dem hiermit vorgelegten Umweltbericht beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht wird 
gem. § 2a BauGB als eigener Teil der Planbegründung beigefügt. Die Ergebnisse sind in der 
Abwägung zu berücksichtigen.  

In der Zusammenfassung ergeben sich für die zu prüfenden Schutzgüter verschiedene Aus-
wirkungen durch die Planung. Für das Schutzgut Pflanzen und Tiere kann eine Betroffenheit 
besonders geschützter bzw. streng geschützter Pflanzen- und Tierarten gemäß Bundesnatur-
schutzgesetz aus fachlicher Sicht ausgeschlossen werden. Besonders geschützte Biotope und 
Schutzgebiete entsprechend des Bundesnaturschutzgesetzes und des Hessischen Ausfüh-
rungsgesetztes zum Bundesnaturschutzgesetz sowie FFH- und Vogelschutzgebiete gem. eu-
ropäischer Vogelschutzrichtlinie sind nicht betroffen. Durch die Umsetzung der Planung wer-
den nach aktueller Bewertung keine naturschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 
BNatSchG ausgelöst. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und Fläche werden als ver-
tretbar erachtet. Der Geltungsbereich unterliegt bereits einer anthropogenen Nutzung, diese 
wird im Vergleich zum Bestand durch die Planung nicht wesentlich verändert. Dem Grundsatz 
eines sparsamen Umganges mit Grund und Boden wird durch Festsetzungen im Bebauungs-
plan minimierend gefolgt. Böden mit besonderen Standorteigenschaften oder mit natur- oder 
kulturgeschichtlicher Bedeutung sind voraussichtlich nicht betroffen. Weitere Versiegelungen 
im Vorhabenraum wirken sich auch auf die Grundwasserneubildungsrate und somit auf das 
Schutzgut Wasser aus. Das Fließgewässer „Krummbicke“ verläuft am südlichen Rand des Plan-
gebietes und ist vor Beeinträchtigungen zu schützen. Luft und Klima erfahren Beeinträchti-
gungen durch baubedingte Staub-, Lärm- und Abgasentwicklungen. Änderungen des Klein-
klimas, welche durch Versiegelungen auftreten können, werden als vernachlässigbar einge-
stuft. Das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, erfährt nur sehr 
geringfügige Auswirkungen bedingt durch Lärm- und Staubemissionen. Insgesamt fügt sich 
das Vorhaben in die bereits bestehende Gebietskulisse ein, sodass sich keine negativen Be-
einträchtigungen hinsichtlich des Landschaftsbildes ergeben. Kultur- und Sachgüter wer-
den durch die Planung nicht berührt. Alle genannten Schutzgüter erfahren nur in einem 
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begrenzten Umfang Beeinträchtigungen im Zuge der Planung. Durch die Hinzunahme bisher 
unbeplanter Flächen im Süden des Plangebiets und deren Festsetzung für Zwecke zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft können negative Auswirkungen der 
Planung kompensiert werden. 

 

Planungsbüro Bioline, Lichtenfels, August 2022 
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VORBEMERKUNGEN  

Entsprechend den Forderungen der §§ 2 Abs. 41 und 2a 2 Baugesetzbuch wurde für die Belange 
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a eine Umweltprüfung durchgeführt. In der 
Umweltprüfung werden auf Grundlage der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Gemäß 
§ 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) legt die Gemeinde für jeden Bauleitplan fest, in welchem 
Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allge-
mein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans 
in angemessener Weise verlangt werden kann. Dabei ist im Fall der Bebauungsplanänderung 
nur der zusätzliche Eingriff gegenüber dem bestehenden Planungsrecht zu berücksichtigen. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen.  

 

Diemelstadt, August 2022 

 
1 § 2 Abs. 4 BauGB - Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a wird eine Umweltprüfung 
durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.Umweltauswirkungen:Mit dem Begriff 
Umweltauswirkungen sind durch Menschen in der Umwelt verursachte Auswirkungen auf die Umwelt-schutzgüter gemeint.  
2 § 2 a BauGB - Die Gemeinde hat im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. In ihr 
sind entsprechend dem Stand des Verfahrens 
1. die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bauleitplans und 
2. in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zu diesem Gesetzbuch die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 
ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der 
Begründung. 
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1 Einleitung 

1.1 Planinhalt und primäre Ziele  
Die Änderung des Bebauungsplans umfasst eine Erweiterung des Geltungsbereichs und des 
Sondergebietes Bioenergie sowie eine geringfügige Vergrößerung der überbaubaren Grund-
stücksflächen. Des Weiteren wird die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie eingeführt. Im Süden des Plangebietes werden zusätzliche Flächen für den 
Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft dem Geltungsbereich hin-
zugefügt. 

Die Änderung hat zum Ziel, den Betrieb der bestehenden Biogasanlage langfristig zu sichern. 
Die private Initiative zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen soll gestärkt und um eine wei-
tere Form der Energiegewinnung ergänzt werden. 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 6 BauGB insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu be-
rücksichtigen. Hierzu zählen gem. § 1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB insbesondere  

a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 
Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,  

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes,  

c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 
Bevölkerung insgesamt,  

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter,  
e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern,  
f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von 

Energie,  
g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere 

des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts,  
h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechts-verordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festge-
legten Im-missionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach 
den Buchstaben a bis d,  
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j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-
gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorha-
ben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach 
den Buchstaben a bis d und i.  

Durch die Umweltprüfung werden die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in dem vorliegenden Umweltbericht be-
schrieben und bewertet. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 
Das Ergebnis der Umweltprüfung ist gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu 
berücksichtigen. 

Für die abzuhandelnden Schutzgüter sind die jeweiligen Fachgesetze, in denen die allge-
meinen (nicht abschließenden) Grundsätze und Ziele definiert werden, von Bedeutung.  

Tabelle 1 – Umweltbericht // Rechtliche Grundlagen 

Schutzgut Fachgesetz Grundsätze und Zielaussagen 

 

 

 

Boden  

Baugesetzbuch  

[BauGB] 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen,  Nachverdichtung und Innenentwick-
lung zur Verr ingerung zusätzl icher Inanspruchnahme von Böden (Bo-
denschutzklausel) .  

Bundesboden-
schutzgesetz 
[BBodSchG] 

Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstel lung der Funktionen des Bo-
dens.  Schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Alt-
lasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sa-
nieren und Vorsorge gegen nachtei l ige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen sei-
ner natürl ichen Funktionen sowie seiner Funktion als  Archiv der Natur- 
und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.   

 

 

 

 

 

Fläche 

Baugesetzbuch 
[BauGB] 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; 
dabei s ind zur Verr ingerung der zusätz l ichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu 
nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu be-
grenzen.  Landwirtschaftl ich,  als  Wald oder für Wohnzwecke genutzte 
Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
[BNatSchG] 

Großf lächige,  weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor 
weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme 
bereits  bebauter F lächen sowie die Bebauung unbebauter F lächen im 
beplanten und unbeplanten Innenbereich,  soweit s ie nicht für Grünf lä-
chen vorgesehen s ind,  hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Frei-
f lächen im Außenbereich.  Verkehrswege, Energieleitungen und ähnli-
che Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt,  gestaltet und gebün-
delt werden. 

 

 

Wasser 

 

Wasserhaushalts-
gesetz [WHG] 

Sicherung der Gewässer als Bestandtei l  des Naturhaushaltes und als 
Lebensraum für Tiere und Pf lanzen und deren Bewirtschaftung zum 
Wohl der Allgemeinheit und zur Unterlassung vermeidbarer Beein-
trächtigung ihrer ökologischen Funktionen.   

Hessische Wasser-
gesetz [HWG] 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträchtigungen und die 
sparsame Ver-wendung des Wassers sowie die Bewirtschaftung von Ge-
wässern zum Wohl der Allgemeinheit .   

 

Luft , 

Bundesimmissi-
onsschutzgesetz  

Schutz des Menschen,  der Tiere und Pf lanzen,  des Bodens,  des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtl ich des 
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Klima 

 

[BImSchG] Entstehens von Immissionen (Gefahren,  erhebliche Nachtei le und Be-
lästigungen durch Luftverunreinigung,  Geräusche,  Erschütterungen, 
L icht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen).   

 

 

 

 

 

 

Pflanzen, 

Tiere, 

Biologische  

Vielfalt 

 

Baugesetzbuch 
[BauGB] 

Bei der Aufstel lung von Bauleitplänen s ind insbesondere die Belange 
des Umweltschutzes, einschließl ich des Naturhaushaltes und der Land-
schaftspf lege insbesondere die Auswirkungen auf Tiere,  Pf lanzen,  Bo-
den,  Wasser ,  K l ima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt,  die Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftl icher Bedeutung und der 
Europäischen Vogelschutzgebiete,  sowie die Vermeidung und der Aus-
gleich voraussichtl ich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes von seinen in § 1,  Absatz 6 Nr.  7a bezeichneten Bestandtei len (Ein-
griffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu berücksichtigen. 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
[BNatSchG] 

Natur und Landschaft s ind aufgrund ihres eigenen Wertes und als  Le-
bensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung künftiger Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereichen zu schützen,  zu 
pf legen,  zu entwickeln und soweit erforderl ich wiederherzustel len,  dass 
die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  die Rege-
nerationsfähigkeit und die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Natur-
güter,  die Tier und Pf lanzenwelt einschließl ich ihrer Lebensstätten und 
Lebensräume, sowie die Vielfalt ,  E igenart und Schönheit , sowie der der 
Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert s ind 

FFH- und Vogel-
schutzr ichtl in ie 

Schutz und Erhaltung der natürl ichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pf lanzen von gemeinschaftl icher Bedeutung zur S i-
cherstel lung einer biologischen Vielfalt und insbesondere die Erhal-
tung wildlebender Vogelarten. 

 

Landschaft 

 

Baugesetzbuch 
[BauGB] 

Vermeidung/Ausgleich voraussichtl ich erheblicher Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushaltes. 

 

 

 

Mensch 

 

 

Baugesetzbuch 
[BauGB] 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes bei der Aufstel lung 
der Bauleit-pläne,  insbesondere die Vermeidung von Emissionen. 

Bundesimmissi-
onsschutzgesetz  

[BImSchG] 

Schutz des Menschen,  der Tiere und Pf lanzen,  des Bodens,  des Wassers, 
der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sachgüter vor schädlichen Um-
welteinwirkungen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtl ich des 
Entstehens von Immissionen (Gefahren,  erhebliche Nachtei le und Be-
lästigungen durch Luftverunreinigung,  Geräusche,  Erschütterungen, 
L icht, Wärme, Strahlen und ähnlichen Erscheinungen). 

 

Kultur- und  

Sachgüter 

 

 

Bundesnatur-
schutzgesetz 
[BNatSchG] 

Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, 
auch mit ihren Kultur-,  Bau- und Bodendenkmälern s ind vor Verunstal-
tung,  Zers iedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren. 

Hessisches Denk-
malschutzgesetz 
[HDSchG] 

Kulturdenkmäler als  Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte 
und Entwicklung zu schützen und zu erhalten sowie darauf hinzuwirken, 
dass sie in die städtebauliche Entwicklung,  Raumordnung und den Er-
halt der historisch gewachsenen Kulturlandschaft einbezogen werden. 
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2 Bestandsaufnahme | Bewertung 

2.1 Ausgangssituation 
Die Umwandlung der ursprünglich landwirtschaftlichen Fläche zur Fläche für eine Bioenergie-
anlage ist durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 34 vorbereitet worden. Dieser Be-
bauungsplan wird nun in einer Änderung angepasst. Der Betrieb der Biogasanlage in ihrer 
jetzigen Form ist immissionsschutzrechtlich genehmigt und reglementiert. 

2.1.1.1 Nutzungsstruktur 

Das Plangebiet ist geprägt durch die bestehende anthropogene Nutzung für eine Bioenergie-
anlage, diese besteht aus mehreren baulichen Anlagen und den zugehörigen Verkehrs- und 
Lagerflächen. Die Betriebsflächen sind versiegelt (Gebäude Lagerflächen) bzw. teilversiegelt 
(Lager- und Verkehrsflächen). Auf dem Gelände zur Verwertung zwischengelagerte Biomasse 
wird teilweise mit Planen abgedeckt.  

Die sonstigen Flächen des bestehenden Geltungsbereichs sind zu großen Teilen als Brach- 
und Ruderalflächen ausgebildet, dazu zählt auch ein die Anlage mehrseitig umschließender 
Havariewall. Im Nordwesten der Fläche wird ein Teilbereich noch als intensive Ackerbaufläche 
genutzt. 

Die Geltungsbereichserweiterung umfasst die Fläche südlich der Anlage bis zum Bachlauf der 
„Krummbicke“, diese Fläche wird bislang ebenfalls intensiv ackerbaulich bewirtschaftet (in ei-
ner Bewirtschaftungseinheit mit der nordwestlichen Fläche). 

2.1.1.2 Biotope 

Im Südosten der Bioenergieanlage befindet sich auf der Fläche ein kleineres Gehölz. Eine grö-
ßere Gehölzstruktur findet sich östlich an den Geltungsbereich angrenzend als beidseitiger 
Saum des Wirtschaftsweges, mit einem Bestand älterer Bäume auf der anlagenabgewandten 
Seite des Weges. Das Gehölz ist in der Hessischen Biotopkartierung mit dem Biotoptyp „Ge-
hölze trockener bis frischer Standorte“ verzeichnet.  Der an den erweiterten Geltungsbereich 
südlich angrenzende Bachlauf ist ebenfalls teilweise von einem niedrigen Gehölzsaum beglei-
tet. 

2.1.1.3 Schutzgebiete 

Durch die Änderung des Bauleitplans wird das gemäß § 31 ff. Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) gesicherte europäische Schutzgebietsnetz "Natura 2000" nicht betroffen.  

Schutzgebiete entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz und des Hessischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz sind im Plangebiet und dessen Umgebung ebenfalls 
nicht vorhanden. 
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2.1.1.4 Altlasten 

In dem räumlichen Geltungsbereich des Bauleitplans sind keine Altlasten zu erwarten. 

2.1.1.5 Landschaft und Umgebung 

Das Gelände des Geltungsbereichs fällt nach Süden hin deutlich ab. Die Umgebung des Be-
reiches ist geprägt durch Ackerbauflächen, im Osten erfolgt der Übergang in ein Waldgebiet. 

Von der passierenden Straße sowie der höhergelegenen Umgebung sind vor allem die Hoch-
bauten der Anlage sichtbar, durch den angelegten Wall ist die Einsehbarkeit der Anlage ins-
gesamt eingeschränkt. Die Ortslage Helmighausen befindet sich in ca. 750 m westlicher Ent-
fernung. Eine direkte Sichtbeziehung ist jedoch nur zu zwei näher liegenden Außengehöften 
gegeben. 

2.2 Bewertung des gegenwärtigen Zustandes 
2.2.1.1 Biotope und Artenschutz 

Im Plangebiet und daran angrenzend bieten vor allem die vereinzelten Gehölzstrukturen 
Habitatstrukturen für die Fauna. Für die übrigen Flächen ist anhand der vorhandenen Nut-
zung und Struktur von keiner besonderen Habitatfunktion auszugehen. 

Aufgrund der bereits bestehenden Nutzung für den Betrieb der Bioenergieanlage sowie 
die angrenzende Kreisstraße ist von regelmäßigen Immissionen und Störungen durch Ver-
kehrsbewegungen auszugehen. 

Das Vorkommen störungsempfindlicher Arten ist vor diesem Hintergrund nicht zu erwar-
ten. Im Gebiet ist vor allem mit ubiquitären störungsunempfindlichen Arten (z.B. Garten-
vögeln) zu rechnen. 

Das Planungsgebiet besitzt eine den Planänderungen weitgehend entsprechende Vorprägung, 
die biologische Vielfalt auf den Brach-, Ruderal- und Ackerflächen auf dem von weiterer land-
wirtschaftlicher Nutzfläche umgebenen Standort ist als gering einzuschätzen. 

2.2.1.2 Bodenfunktionsbewertung 

Die natürlichen Bodenfunktionen sind durch die Versiegelung und Verdichtung infolge der 
vorhandenen Nutzung bereits in großen Teilen des Geltungsbereiches gestört bzw. verloren 
gegangen. 

Für das Gebiet liegt gemäß den Daten des Bodenviewers Hessen (HLNUG 2022) einen insge-
samt mittleren Erfüllungsgrad der Bodenfunktionen auf. Als Grundlage für Planungsbelange 
aggregiert die Bodenfunktionsbewertung verschiedene Bodenfunktionen (Nitratrückhaltever-
mögen, Feldkapazität, Ertragspotenzial, Standorttypisierung) zu einer Gesamtbewertung. 

Die überwiegend lehmigen Böden sind damit grundsätzlich als landwirtschaftliche Nutzfläche 
geeignet, die Nutzung ist durch Gelände und Lage der Flächen erschwert. 
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Seltene oder gefährdete Bodenarten, wie Moore bzw. besonders nährstoffarme Böden, sind 
nicht vorhanden. Ein besonderes Entwicklungspotenzial des Bodens ist nicht festzustellen. 

 

2.3 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung des Planvorhabens ist anzunehmen, dass der gegenwärtige Zustand 
erhalten bleibt. 

2.4 Prognose bei Durchführung der Planung  
Im Folgenden Abschnitt sind die bei Durchführung der Planung zu erwartenden bau-, anlagen- 
und betriebsbedingten Auswirkungen beschrieben. Dabei wird auf die einzelnen festgelegten 
Schutzgüter abgestellt. 

In der Prognose werden lediglich die Auswirkungen betrachtet, die sich aus gegenüber dem 
bestehenden Bebauungsplan geänderten Festsetzungen ergeben. Die Planungsänderung 
dient zunächst der Absicherung des weiteren Betriebs der bestehenden Bioenergieanlage, wo-
für die überbaubare Fläche des Sonderbaugebiet Bioenergie geringfügig erweitert wird. Au-
ßerdem wird dem Sonderbaugebiet die Fläche des südlich der Anlage befindlichen Havarie-
walls zugeschlagen, diese Fläche wird allerdings nicht als überbaubare Fläche ausgewiesen, 
sondern mit einer Bindung für den Erhalt des bepflanzten Erdwalls versehen. Eine flächenver-
siegelnde Nutzung ist auf dieser Erweiterungsfläche damit unzulässig. Die Betrachtung der 
Auswirkungen der Planung bezieht sich vordergründig auf die durch die Baugebietsvergröße-
rung bedingte erhöht mögliche Flächenversiegelung. Daneben ist auch die neue Zulässigkeit 
von Anlagen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie zu berücksichtigen. Außerdem enthält 
die Bebauungsplanänderung vergrößerte Ausweisungen von Flächen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. 

Zu den baubedingten Auswirkungen zählen Baustelleneinrichtungen und die Bauarbeiten bis 
hin zur Fertigstellung baulicher Anlagen. Die Dauer der Bautätigkeiten ist durch den Bauleit-
plan nicht begrenzt. 

Die anlagenbedingten Auswirkungen werden als solche zusammengefasst, die sich durch die 
Lage und Beschaffenheit der baulichen Anlagen ergeben. 

Betriebsbedingte Projektwirkungen umfassen alle Wirkungen, die beim Betrieb und bei der 
Unterhaltung baulicher Anlagen auftreten. 
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2.4.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

2.4.1.1 Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase kommt es zu Störungen in Form von Lärmemissionen und Staubemis-
sionen, durch die Errichtung zusätzlicher Anlagen kommt es zu einer teilweisen Zerstörung 
der gegenwärtig vorhandenen Biotope und somit von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen. 

2.4.1.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Durch zusätzliche Bebauung auf den überbaubar ausgewiesenen Flächen gehen keine Biotope 
und Lebensräume hochwertiger Qualität verloren, da die betroffenen Flächen bereits eine 
starke anthropogene Überprägung haben. Andererseits entstehen neue Biotope und Lebens-
räume, die besiedelt werden können. Die Oberfläche von Photovoltaikmodulen zur Nutzung 
solarer Strahlungsenergie kann Reflexionen bewirken, die vor allem auf die Avifauna eine 
Blendwirkung ausüben kann. 

2.4.1.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Hinsichtlich des Betriebs sind keine Veränderungen zum aktuellen Zustand zu erwarten. 

2.4.1.4 Vermeidung. Minimierung und Ausgleich 

Die vorliegende Planung erweitert die zulässigen Arten und das zulässige Maß der überbau-
baren Grundfläche jeweils in begrenztem Maße. 

Um die daraus möglichen zusätzlichen negativen Auswirkungen zu minimieren und auszuglei-
chen enthält die Bebauungsplanänderung verschiedene Maßnahmen. Wesentlich ist hierbei 
die Ausweisung privater Grünflächen mit der Zweckbestimmung Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung der Landschaft am Rand des Geltungsbereiches. Im Vergleich zum 
bestehenden Bebauungsplan wurden diese Flächen vor allem im Süden deutlich vergrößert. 
Im vergrößerten Geltungsbereich nehmen diese ein eine Fläche im Süden mit einer Breite von 
20 m angrenzend an den vorhandenen Bachlauf ein. Diese Fläche wird bislang als landwirt-
schaftliche Nutzfläche intensiv genutzt. Durch die Vergrößerung der Fläche wird die parallele 
Vergrößerung des Sonderbaugebietes ausgeglichen. Die im bestehenden Bebauungsplan be-
reits festgesetzten Maßnahmen zu Vermeidung und Ausgleich bleiben unverändert gültig. 

2.4.1.5 Bewertung 

Zusammenfassend wird festgehalten, dass das Konfliktpotenzial für das Schutzgut Pflanzen 
und Tiere als gering zu erachten ist. Besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG sind 
durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht betroffen. Das Arteninventar beschränkt 
sich auf häufige Arten, für welche keine negativen Auswirkungen durch die Änderung des 
Bebauungsplans zu erwarten sind. Die Intensität der Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter 
wird als insgesamt gering eingeschätzt. Durch die Umsetzung der Planung werden nach aktu-
eller Bewertung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG ausge-
löst.  
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Es sind für die vorhandenen weitverbreiteten Arten keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Vorrübergehende Funktionsbeeinträchtigungen durch Lärm und eine allgemeine 
Unruhe durch die Bautätigkeiten werden als im Verhältnis zum laufenden Betrieb der Biogas-
anlage nicht störender eingestuft. 

Der Gewässerrandbereich der Krummbicke wird durch die festgesetzten Maßnahmen aufge-
wertet, dadurch entsteht eine Pufferzone zum ökologisch empfindlichen Bereich des Fließge-
wässers und die ökologischen Funktionen des Gewässers können aufgewertet werden. Im Ver-
bund mit den planerischen Maßnahmen zum Ausgleich und der Entwicklung von Natur und 
Landschaft ist zu erwarten, dass durch den Bau und den Betrieb erweitert zulässiger baulicher 
Anlagen keine erheblichen Beeinträchtigungen ausgelöst werden.  

2.4.2 Schutzgüter Boden und Fläche 

2.4.2.1 Baubedingte Auswirkungen 

In Abhängigkeit von den zum Einsatz kommenden Baumaschinen kann es bei feuchten Witte-
rungsverhältnissen zu einer weiteren Verdichtung des Bodens kommen. Bei Grabarbeiten ist 
eine erhöhte Beeinträchtigung des Schutzgutes möglich. Insbesondere bei der technischen 
Erschließung der Grundstücke sowie beim Nivellieren der Erschließungswege muss der Boden 
ausgehoben und zwischengelagert beziehungsweise einer ordnungsgemäßen Nutzung zuge-
führt werden. Die erweiterte Zulässigkeit von Erdwällen im Geltungsbereich ermöglicht eine 
räumlich begrenzte Nutzung an anderer Stelle ausgehobenen Bodens und bewirkt eine Ver-
änderung des natürlichen Bodenaufbaus an der Stelle des Einbaus. Die Versickerungsfähigkeit 
des Bodens wird kaum beeinträchtigt. 

Die baubedingten Auswirkungen sind zeitlich und räumlich begrenzt. Bei entsprechender Vor-
gehensweise ergeben sich für das Schutzgut Boden als auch für das Schutzgut Fläche keine 
erheblichen Beeinträchtigungen. 

2.4.2.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Die zulässige Versiegelungsrate (Grundflächenzahl) ist im Vergleich zum bestehenden Bebau-
ungsplan nicht erhöht, da das Sonderbaugebiet erweitert wird sind absolut höhere Versiege-
lungen möglich. Bei der Errichtung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie ist 
hingegen nicht mit vollständigen Bodenversiegelungen zu rechnen, da die Module der Anlage 
aufgeständert werden.  

Im Ergebnis wird ein kleinräumiger Eingriff sowohl in das Schutzgut Boden als auch in das 
Schutzgut Fläche vorgenommen. 

2.4.2.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Im Vergleich zum bestehenden Bebauungsplan ist nicht von veränderten betriebsbedingten 
Auswirkungen auszugehen. 
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2.4.2.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Bei allen Baumaßnahmen sind generell die Grundsätze des schonenden und sparsamen Um-
gangs mit Boden (BBodSchG, §§ 1a, 202 BauGB, §1 BNatSchG) zu berücksichtigen. Ein fachge-
rechter Abtrag und die Wiederverwertung von Boden im Plangebiet entspricht den Anforde-
rungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden (siehe § 12 
BBodSchV). 

Die allgemein als Bodenschutzklausel bezeichneten Regelungen in § 1 a Abs. 2 Satz 1 BauGB 
fordern einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. Dies ist hier be-
rücksichtigt, indem die überbaubare Sonderbaugebietsfläche nur so gering wie nötig erweitert 
wird. 

Durch die erweiterte Ausweisung von Flächen zum Erhalt, zur Entwicklung und zur Pflege von 
Natur und Landschaft soll im Süden des Plangebietes eine Verbesserung der natürlichen Bo-
denstrukturen und Funktionen erwirkt werden, die als Ausgleich zur erhöhten Zulässigkeit 
betrachtet werden können. 

2.4.2.5 Bewertung 

Der Geltungsbereich unterliegt bereits einer ausgeprägten anthropogenen Nutzung. Die Zu-
lässigkeit zur Überbauung und Versiegelung von Boden wird in geringem Maße erhöht, da-
bei können Bodenfunktionen durch Flächenversiegelung dauerhaft verloren gehen. Gleich-
zeitig werden zusätzliche Flächen in Ihrer Nutzung extensiviert.  

Gegenüber dem Ist-Zustand ist in Teilen des Plangebiets eine Verschlechterung durch ge-
ringfügig zusätzliche Versiegelung zu erwarten, demgegenüber ist die Aufgabe der intensi-
ven landwirtschaftlichen Nutzung auf größerer Fläche ausgleichend zu werten. Insgesamt ist 
daher von ausgeglichenen Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter auszugehen. 

2.4.3 Schutzgut Wasser 

2.4.3.1 Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase besteht eine erhöhte Gefährdung des vorhandenen Fließgewässers 
sowie des Bodenwasserhaushaltes durch baubedingte Schadstoffeinträge, Treibstoffe und Mi-
neralöle. Bei sachgemäßem Umgang mit diesen Stoffen ist eine Verschmutzung des Grund-
wassers und des Oberflächengewässers jedoch unwahrscheinlich. Der bestehende Havariewall 
verhindert zusätzlich Stoffeinträge aus dem Baugebiet in das System der Oberflächengewäs-
ser. 

2.4.3.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Das absolute Maß der zulässigen überbaubaren Fläche ist in der Änderung des Bebauungs-
plans geringfügig erhöht. Der Eintrag und die Versickerung von Niederschlagswasser kann 
damit auf zusätzlich versiegelten Flächen verändert werden. Erhöhte Beeinträchtigungen des 
Niederschlagwasserabflusses und der Grundwasserneubildungsrate sind dadurch jedoch nicht 
zu erwarten.  
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2.4.3.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch Änderung des Bebauungsplans sind im Betrieb keine zusätzlichen Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes zu erwarten. Der für die Bioenergieanlage erforderliche Havariewall verhin-
dert Stoffeinträge aus dem Baugebiet in das System der Oberflächengewässer.. 

2.4.3.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Zum südlichen Fließgewässer ist ein Gewässerrandstreifen als ökologische Pufferzone mit 10 
Meter Breite festgesetzt, weitere mind. 10 Meter sind zusätzlich als Grünfläche festgesetzt. 
Dieser Streifen ist nicht Teil der Sonderbauflächen und als Fläche für den Schutz, die Pflege 
und Erhaltung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Durch die Etablierung des Schutzstrei-
fens soll der oberflächige Transport von anthropogen aufgebrachten Stoffen in das Fließge-
wässer verhindert/minimiert werden.  

2.4.3.5 Bewertung 

Da die zulässige Versiegelung nur geringfügig erhöht wird ist nicht davon auszugehen, dass 
sich eine Verschlechterung für das Grundwasser und den Wasserhaushalt einstellt. Der Schutz 
des Fließgewässers ist durch die Festsetzung eines Gewässerrandstreifens gewährleistet.  

2.4.4 Schutzgüter Luft, Klima und Lufthygiene 

2.4.4.1 Baubedingte Auswirkungen 

In Folge der Errichtung von Anlagen sind zeitlich befristete Beeinträchtigungen, zum Beispiel 
durch Staubentwicklung oder Lärm und Abgase von Baumaschinen zu erwarten. Da sich die 
baubedingten Wirkungen auf einen befristeten Zeitraum beschränken, besteht keine erhebli-
che oder nachhaltige Beeinträchtigung.  

2.4.4.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Durch die zusätzlich zulässigen baulichen Anlagen sind keine nachteiligen Auswirkungen zu 
erwarten. 

2.4.4.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Durch zusätzlich zulässig betriebene Anlagen sind keine nachteiligen Auswirkungen zu erwar-
ten. 

2.4.4.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Die Nutzung solarer Strahlungsenergie leistet einen Beitrag zum Klimaschutz, gleiches gilt für 
die bestehende Bioenergieanlage, die Beiträge sind sowohl dem lokalen, als auch dem Mak-
roklima zuzuordnen. 
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2.4.4.5 Bewertung 

Aufgrund der erweiterten Festsetzungen ist keine Verschlechterung der Lufthygiene zu erwar-
ten, geringfügig erhöhte Flächenversiegelungen haben hier keinen nennenswerten Einfluss. 
Bezüglich der Biogasanlage müssen bei Veränderungen der Anlage die immissionsschutz-
rechtlichen Vorgaben und Verfahren eingehalten werden. Von den neu zulässigen Anlagen für 
die Nutzung solarer Strahlungsenergie gehen keine negativen Auswirkungen auf die Umge-
bungsluft aus. Beide zulässigen Technologien leisten als Formen der sogenannten erneuerba-
ren Energien einen positiven Beitrag zum Klimaschutz. 

2.4.5 Schutzgüter Mensch, Gesundheit und Erholung 

2.4.5.1 Baubedingte Auswirkungen 

Bei der Errichtung neuer Anlagen ist mit tätigkeitsbezogenem Baulärm durch Fahrzeuge und 
Maschinen zu rechnen. Erdarbeiten können insbesondere bei trockener Witterung die Bildung 
von Staubemissionen verursachen. Die baubedingten Auswirkungen sind zeitlich und räumlich 
begrenzt. 

2.4.5.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Nachteilige anlagenbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

2.4.5.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nachteilige betriebsbedingten Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

2.4.5.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich  

Während der Bauphase kann ausschließlich durch Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von 
Emissionen und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnlicher Erscheinungen reagiert werden. 

2.4.5.5 Bewertung 

Das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, erfährt möglicherweise 
sehr geringfügige Auswirkungen bedingt durch Lärm- und Staubemissionen. Bedingt durch 
die Lage im Außenbereich sind keine Wohn- oder andere Arbeitsstätten direkt betroffen. Die 
in der natürlichen Umgebung des Gebietes vorhandene untergeordnete Erholungsfunktion 
wird nicht beeinträchtigt. 

2.4.6 Schutzgut Landschaft und Landschaftsbild  

2.4.6.1 Baubedingte Auswirkungen 

Das Landschaftsbild kann durch Baumaschinen und Baumaterial temporär beeinträchtigt sein. 
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2.4.6.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Die bestehende Anlage prägt aufgrund ihrer solitären Lage das Landschaftsbild ihrer näheren 
Umgebung. Durch die Errichtung zusätzlicher Anlagenteile und bisher nicht vorhandene An-
lagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie kann diese Prägung noch verstärkt werden. Bei 
Letzteren stellen die dunklen, reflektierenden Oberflächen mitunter störende Elemente inner-
halb der Landschaft dar. Bei Teilen der Bioenergieanlage sind hingegen vor allem die Höhen- 
und Silhouettenwirkung zu beachten. 

2.4.6.3  Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nachteilige betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

2.4.6.4 Vermeidung, Minimierung und Ausgleich  

Zur besseren optischen Einfügung in Natur und Landschaft dient der um die Anlage beste-
hende begrünte Havariewall. Um die Einfügung auch bei Errichtung von Solaranlagen weiter-
hin zu gewährleisten, hält die Änderung des Bebauungsplans an den bereits festgesetzten 
Baumpflanzungen fest. 

2.4.6.5 Bewertung 

Die vorhandene Anlage bedingt eine Vorprägung des örtlichen Landschaftsbildes, die durch 
den vorhandenen Wall gemildert ist. Die mögliche Erweiterung wird die Landschaftsbildprä-
gung verstärken. Festgesetzte Maßnahmen zur Begrünung der Anlage können diese Verstär-
kung weitgehend kompensieren.  

In Anbetracht der nicht hervorgehobenen landschaftlichen Lage sowie der vorhandenen Vor-
prägung und den getroffenen Minimierungsmaßnahmen können die landschaftlichen Auswir-
kungen der Bebauungsplanänderung als nicht erheblich eingestuft werden. 

2.4.7 Schutzgüter Kultur- und Sachgüter 

2.4.7.1 Baubedingte Auswirkungen 

Nachteilige baubedingte Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die. 
Änderung des Bauleitplanes nicht zu erwarten.  

2.4.7.2 Anlagenbedingte Auswirkungen 

Durch den Bauleitplan werden keine geschützten historischen Kulturlandschaften und Kultur-
landschaftsbestandteile von besonders charakteristischer Eigenart beeinträchtigt.  

2.4.7.3 Betriebsbedingte Auswirkungen 

Nachteilige betriebsbedingte Auswirkungen auf Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch 
die Änderung des Bauleitplanes nicht zu erwarten. 
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2.4.7.4  Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Vermeidungs-, Minimierungs-, und oder Ausgleichsmaßnahmen sind nicht erforderlich.  

2.4.7.5 Bewertung 

Es befinden sich voraussichtlich keine nach § 2 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes aus-
gewiesenen Kulturdenkmale oder sonstige kulturhistorisch bedeutsamen Objekte und Boden-
denkmale im Geltungsbereich. 

Beeinträchtigungen im Umfeld geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Boden-
denkmäler, die sich sowohl im dörflichen Siedlungskontext als auch im landschaftlichen Frei-
raum befinden, werden nicht erwartet. Daher sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

2.4.8 Wechselwirkungen 

Grundsätzlich beeinflussen sich die verschiedenen Schutzgüter Boden, Wasserhaushalt, Vege-
tation, Tierwelt, Luft und Klima in ihrer Funktion gegenseitig.  

Aufgrund der Vorprägung des Plangebietes und den nur geringfügig zu erwartenden zusätz-
lichen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter infolge der Planänderung ist auch hin-
sichtlich der Wechselwirkungen keine signifikante Beeinträchtigung zu erwarten. 
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3 Eingriffs-/Ausgleichsregelung 
Aus der Betrachtung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf die einzel-
nen Schutzgüter geht hervor, dass durch die Änderung der Planung keine erheblichen Beein-
trächtigungen dieser zu erwarten sind. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die zulässige 
Art und das zulässige Maß der baulichen Nutzung relativ zum bestehenden Bebauungsplan 
nur geringfügig erweitert wird. 

Das Sonderbaugebiet für die Bioenergieanlage wird insgesamt um ca. 2.500 m² nach Süden 
erweitert, davon werden allerdings nur etwa 500 m² als überbaubare Grundstücksflächen aus-
gewiesen, in der übrigen Erweiterungsfläche ist keine flächenversiegelnde Bebauung möglich, 
der bestehende Erdwall mit seiner Bepflanzung ist zum Erhalt festgesetzt. 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie wirkt sich auf die Schutz-
güter nicht relevant negativ aus, bei Errichtung leisten Sie einen positiven Beitrag für das 
Makroklima. 

In einer bilanziellen Betrachtung ist die Erweiterung der Sonderbaufläche der festgesetzten 
Grünfläche zum Erhalt, zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft gegenüberzu-
stellen. Gegenüber dem bestehenden Bebauungsplan sind zusätzlich rund 3.200 m² Fläche mit 
dieser Bestimmung in den Geltungsbereich aufgenommen, die bislang intensiv ackerwirt-
schaftlich genutzt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei der Pufferbereich, der zum 
ökologisch hochwertigen Fließgewässer ausgewiesen wird und in seiner Ausdehnung über das 
gesetzlich erforderliche Maß des Gewässerrandstreifens hinaus reicht. Durch die zusätzliche 
Ausweisung dieser und die Beibehaltung der bestehenden Festsetzungen, die der Minimie-
rung und dem Ausgleich dienen, ist angesichts der nur in geringem Maße zu erwartenden 
zusätzlichen negativen Umweltauswirkungen davon auszugehen, dass ein ausgewogener Aus-
gleich zum potenziellen Eingriff bewirkt ist. 
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4 Alternative Standorte 
Die Planungsänderung beabsichtigt eine Standortsicherung und Optimierung hinsichtlich der 
Nutzung erneuerbarer Energien. Durch die vorhandene Biogasanlage erübrigt sich in Bezug 
auf die ihr zuzuordnenden Planänderungen die Suche nach einem alternativen Standort.  

Bezüglich der weiteren Änderungen, insbesondere der Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen 
wird ebenfalls die Vorprägung des Gebietes und die optimierte Ausnutzung der ausgewiese-
nen Bauflächen als entscheidender Faktor gesehen, der diesen Standort gegenüber anderen 
als deutlich begünstigt darstellt. 
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5 Sonstige Angaben 

5.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen 
Die Darstellungen in Plänen des Abfallrechts sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe g BauGB 
zu berücksichtigen, sodass der sachgerechte Umgang mit Abfällen ein Mittel zur Gewährleis-
tung des städtebaulichen Umweltschutzes ist. Bei der vorliegenden Bauleitplanung folgt der 
Umgang mit Abfällen den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). 

5.2 Sachgerechter Umgang mit Abwässern 
Der sachgerechte Umgang mit der Abwasserbeseitigung ist ein Mittel zur Gewährleistung des 
städtebaulichen Umweltschutzes. Bei der vorliegenden Bauleitplanung folgt der Umgang mit 
der Abwasserbeseitigung den Anforderungen des § 55 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und den 
sonstigen fachlichen Anforderungen des WHG. 

5.3 Umgang mit erneuerbaren Energien 
Der Bebauungsplan sichert die Nutzung erneuerbarer Energien bzw. bereitet deren Nutzung 
vor.  

5.4 Technisches Verfahren 
Um die Umweltprüfung vorzunehmen, wurden die übergeordneten Planwerke der räumlichen 
Gesamtplanung (Regionalplan Nordhessen 2009, der Flächennutzungsplan der Stadt Diemel-
stadt, der bestehende Bebauungsplan sowie die Fachpläne der Landschaftsplanung (Land-
schaftsrahmenplan Nordhessen 2000) beachtet. Darüber hinaus wurden die Internet-Daten-
banken des HLNUG in Bezug auf naturschutzrechtliche Schutzgebiete, gesetzlich geschützte 
Biotope, Wasserschutzgebiete, Wasserrahmenrichtlinie, Bodeneigenschaften etc. abgefragt. 
Zusätzlich wurden weitere Erhebungen durch eine Begehung des Plangebietes durch eine 
Fachkraft durchgeführt. Bei der Zusammenstellung der Unterlagen ergaben sich keine Schwie-
rigkeiten. 
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